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RS OGH 1998/9/17 8ObS107/98p
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1998

Norm

IESG §6 Abs1

Rechtssatz

§ 6 Abs 1 IESG macht den Lauf der sechsmonatigen Frist für die Antragstellung auf Insolvenz-Ausfallgeld von der

Erö3nung des Insolvenzverfahrens abhängig und stellt somit nicht auf die tatsächliche Kenntnis, sondern die durch

den Ediktanschlag fingierte Kenntnis ab (so schon 9 Ob S 11/90 bei Eröffnung eines Konkurses).
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